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Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung 

und Abwasserbeseitigungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 

14 BauGB

Mül l tonnenste l lp la tz

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

Grenze  des räum l ichen  Gel tungsbere ichs 
des Bebauungsp lans

Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§  9  Abs.  7  BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung

Nutzungsschablone

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsflächen

Straßenverkehrs f lächen

Baugrenze

F lu rs tücksnummer65
F lu rs tücksgrenze

F lu rg renze

Darstellungen der Plangrundlage

§ 23 Abs . 3 BauNVO

ö -  ö f fen t l ich
p  -  pr iva t

Ar t  der  baul i chen Nutzung
§ 9  (1)  BauGB

Zahl  der  Vol lgeschosse

§ 20 BauNVO

Grundwassermessstelle mit Bezeichnung

Wohn- und Geschäftshaus

Wohnhäuser

Gewerbe, nicht störend

Wohnen und Gewerbe, nicht störend

1

2

3

4

Umgrenzung  von  F lächen für  Ste l lp lä tze und  Nebenan lagen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung

von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 

25 BauGB

§ 9  Abs.  1 Nr .  25  a BauGB

Erhal tung Baum (pr i vat )

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz § 9 Abs. 6, 

§ 172 Abs. 1 BauGB

Einze lanlagen (unbeweg l i che Kul turdenkmale) ,  
d ie dem Denkmalschutz  unter l iegen

§ 9  Abs.  6 BauGBD

Wasserflächen und Flächen füür die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Umgrenzung von F lächen fü r  d ie  Wasserwi r tscha f t ,
den Hochwasserschutz  und d ie Regelung
des Wasser f lusses

ö  -  ö f fen t l ich
p  -  pr iva t

M i t  Geh- ,  Fahr -  und  Le i tungsrech ten
zu  be lastende  F lächen
a  -  zugunsten  Ver-  und  En tso rger

§  9  Abs.  1   Nr .  21  BauGB

Turmfalke

Fledermaus -  Win terquar t ier

T

F

§ 9  Abs.  1 Nr .  25  b BauGB

Neupf lanzung Baum (pr i va t)

Der  Stadtra t  der  Landeshauptstadt  Magdeburg hat  auf  se iner  Si tzung am 17.08.2017
dem Entwurf  des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr .  451-2.1  und der  Begründung zugest immt  und
die  ö f fent l iche Auslegung gemäß § 3  Abs.2  BauGB sowie d ie  Änderung des Gel tungsbere ichs besch lossen.
Ort  und Dauer  der  ö f fent l ichen Auslegung wurden am 31.08.2017 über  das Amtsb la t t  Nr .  22
or tsüb l ich  bekannt  gemacht.

Der  Entwur f  des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  und d ie  Begründung haben vom 08.09.2017
bis  10.10.2017 gemäß § 3  Abs.2  BauGB öf fent l ich  ausgelegen.
Die  Träger  ö f fent l icher  Be lange s ind mi t  Schre iben vom 07.09.2017 von der  ö f fent l ichen Auslegung
benachr icht ig t  worden.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l

                                       
Oberbürgermeis ter
                                                                     
Nach Prüfung der  abgegebenen Ste l lungnahmen gemäß § 3  Abs.2  BauGB hat  der  Stadt ra t  der
Landeshauptstadt  Magdeburg den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr .  451-2.1  e insch l ießl ich
Vorhaben und Ersch l ießungsplan a ls  Bestandte i l  des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und
nach Kenntn isnahme des gemäß § 12 Abs.1  Satz 1  BauGB abgesch lossenen Durchführungsver t rages ,
auf  se iner  Si tzung am . . . . . . . . . . . . .  a ls  Satzung  gemäß § 10 Abs.  1  BauGB besch lossen sowie d ie
Begründung gebi l l ig t .

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l

                                       
Oberbürgermeis ter

Es wi rd  h iermi t  beg laub ig t ,  dass d ieser  Plan mit  der  Urschr i f t  des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr .  451-2.1  übere ins t immt.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Stadtp lanungsamt

Die Satzung über  den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.  451-2.1  e insch l ießl ich  dem Vorhaben-
und Ersch l ießungsplan a ls  Bestandte i l  des  vorhabenbezogenen Bebauungsplans,  bestehend aus
der  Planze ichnung (Plante i l  A)  und dem Text  (Plantei l  B) ,  in  der  Fassung vom Apr i l  2018
wird  h iermit  ausgefer t ig t .

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Oberbürgermeis ter

Der Besch luss der  Satzung über  den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.  451-2.1 is t  gemäß
§ 10 Abs.  3  BauGB  am . . . . . . . . . . . . . . . . .  über  das Amtsb la t t  Nr .  . . . .o r tsüb l ich  bekannt  gemacht worden.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr.  451-2.1  "Kapel lenst raße West "  is t  dami t  in  Kraf t  getre ten.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Oberbürgermeis ter

Innerha lb  von e inem Jahr  nach Ink ra f t t re ten des  vorhabenbezogenen Bebauungsplans s ind in
Verb indung mit  §  215 BauGB e ine Ver le tzung der  in  §  214 Abs.  1  Satz 1  Nr .1  b is  3  BauGB
bezeichneten Ver fahrens-  oder  Formvorschr i f ten,  e ine Ver le tzung der  in  §  214 Abs.  2  BauGB
bezeichneten Vorschr i f ten über  das Verhä l tn is  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplans  sowie in §§ 214 Abs .  3  Satz 2  BauGB aufgeze ig te  Mängel  des Abwägungs-
vorganges n icht  ge l tend gemacht  worden.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Stadtp lanungsamt
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Hinweis auf Kampfmittel

Der gesamte Gel tungsbere ich des Bebauungsplans gehör t  zum ehemal igen Bombenabwurfgeb ie t
der  Stadt  Magdeburg.  Es besteht  d ie  Notwendigke i t  der  Überprüfung auf  Kampfmi t te l .

Hinweis zum Artenschutz

Die Vorgaben zum a l lgemeinen und besonderen Ar tenschutzrecht  gem. §  39 und § 44 NatSchG
sind zu berücks icht igen.
In Verb indung mi t  Baufe ld fre imachung, Fä l lungen /   Rodungen,  Gebäudesanierung oder  -  abbruch
sind im Vor fe ld  der  Arbei ten Gehölze und Gebäude einsch l ießl ich  Kel ler  auf  Brut - ,  N is t-  und
Lebensstä t ten (Vögel,  F ledermäuse)  zu überprüfen.  Das Ergebnis  is t  der  unteren Naturschutzbehörde
mitzute i len und d ie  wei tere  Vorgehensweise abzust immen.
Im Fal le  des Auff indens von Nis t-  und Lebensstä t ten is t  entsprechender  Ersatz  zu le is ten.

Im Plangebie t  s ind aktue l l  fo lgende For tp f lanzungs-  und Ruhestä t ten besonders geschützter
Tierar ten bekannt,  d ie  zu erha l ten s ind:
-    Turmfa lkenhorst  im Turm des Gebäudes 1
-    F ledermaus-Winterquar t ie r  im Kel ler  des Gebäudes 3

HinweiseII

Hinweis auf Altlasten

Aufgrund der  Vornutzungen im Gebie t  is t  von Belastungen des Bodens und des Grundwassers
auszugehen. Auf  diesbezügl ichen Aussagen und e inzuhaltende Vorschr i f ten in  den Kapi te ln  3 .5 .2
und 3.5 .3  in  der  Begründung wi rd  verwiesen.
Sol l ten be i  Bodenuntersuchungen,  chemischen Analysen u.a .  H inweise auf  schädl iche Boden-
veränderungen oder  Al t lasten (Auf t reten von Fremdstof fen,  Auf fä l l igke i ten durch Farbe,
und /  oder  Geruch)  festgeste l l t  werden,  is t  das Umweltamt  von Beginn wei terer  Maßnahmen 
unverzüg l ich  und unaufgeforder t  zu in formieren.

Hinweis auf Bodendenkmale

Auf d ie  Einha l tung der  gesetz l ichen Meldepf l ich t  und d ie  Erha l tungspf l ich t  gem. § 9  (3)  DSchG LSA
im Fal le  unerwar te t  f re igelegter  archäolog ischer  Funde oder  Befunde wi rd  h ingewiesen.

Hinweis auf die Baumschutzsatzung

Die "Satzung zum Schutz des Baumbestandes,  der  Großs träucher  und Kle t tergehölze a ls  geschützter
Landschaftsbestandte i l  in  der  Landeshaupts tadt  Magdeburg -  Baumschutzsatzung" (2009)  
is t  zu  beachten.

Hinweis zum Vorhaben- und Erschließungsplan

Die Festsetzungen d ieses Planes gewähr le is ten d ie  Umsetzung des Vorhaben-  und Ersch l ießungs-
p lans ,  der  der  Begründung zu d iesem Bebauungsplan a ls  An lage be igefügt  is t .

Hinweis auf Einsichtnahme von Unterlagen

Die der  Planung zu Grund l iegenden Gutachten und Vorschr i f ten (Gesetze,  Verordnungen, Er lasse und
DIN-Vorschr i f ten)  können e ingesehen werden im Stadtp lanungsamt  der  Landeshauptstadt  Magdeburg,
An der  Ste inkuh le  6  in  39128 Magdeburg.

Hinweis auf die Entwässerung

Die Entwässerungssatzung der  Landeshauptstadt  Magdeburg vom 12.12.2005 is t  zu beachten.
Gem.  §  5 (2)  der  Entwässerungssatzung is t  N iedersch lagswasser  in gee igneten Fä l len auf  dem Grunds tück
zu vers ickern.  Der  Grundstückse igentümer hat  nach Maßgaben der  AEB (Abwasserentsorgungsbedingungen)
das Recht ,  se in  Grundstück an d ie  ö f fent l ichen Abwasseran lagen zur  Entsorgung von Niedersch lagswasser
anzusch l ießen,  wenn bet r iebsfer t ige Abwasserkanäle  vorhanden s ind.  D ieses  Recht s teht  dem Grundstücks-
e igentümer  n icht  zu,  wenn d ie  Mögl ichke i t  besteht ,  das  Niedersch lagswasser  auf  dem Grundstück zu
vers ickern.  Der  Grundstückse igentümer hat  das Nichtbestehen d ieser  Mögl ichke i t  mit  nachprüfbaren
Unter lagen nachzuweisen.

Aufgrund des §  10 Abs.  1  Baugesetzbuch (BauGB) in  der  Fassung der  Bekanntmachung
vom 03.  November  2017 (BGBI.  I  S.  3634) ,  in  der  zu le tz t  geänder ten ge l tenden Fassung und
§ 8 Abs.  1  des Kommunalver fassungsgesetzes für  das Land Sachsen -  Anhal t  (KVG LSA)
in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 17.  Jun i  2014 (GVBI .  Nr .  12,  S.  288)  hat  der
Stadt ra t  der  Landeshauptstadt  Magdeburg am . . . . . . . . . . . . . . . . .  den vorhabenbezogenenen
Bebauungsplan Nr .  451-2.1  "Kapel lenstraße West " ,  bestehend aus  der  Planze ichnung
(Plante i l  A)  und dem Text  (P lante i l  B)  a ls  Satzung besch lossen.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                               S iege l

                                       
Oberbürgermeis ter

Der Stadtra t  der  Landeshauptstadt  Magdeburg hat  auf  se iner  Si tzung am 12.06.2014
gemäß § 1  Abs.  3  und § 12 Abs.  2  BauGB und auf  Ant rag des  Vorhabenträgers d ie  Ein le i tung
des Ver fahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr .  451-2.1  "Kapel lenstraße West "
besch lossen. Der  vorhabenbezogene Bebauungsplan wird  nach § 13a Abs.1  Nr .  1  BauGB im
besch leunig ten Ver fahren aufgeste l l t .  Gemäß § 13a Abs.  2  gel ten d ie  Vorschr i f ten nach
§ 13 Abs.2  und Abs.  3  Satz 1  BauGB entsprechend.
Der Ein le i tungsbesch luss wurde gemäß § 2  Abs.  1  Satz 2  BauGB am 20.06.2014 über  das
Amtsb la t t  Nr .  21 or tsüb l ich  bekannt  gemacht .
                   
Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                   
                                                                               S iege l

                                       
Oberbürgermeis ter

Die  f rühze it ige Öf fent l ichke i tsbete i l igung nach § 3  Abs.  1  Satz 1  BauGB is t  durch
14- täg ige Of fen legung der  Planungsabsichten er fo lg t .

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Oberbürgermeis ter
                                                                     
D ie  Mi t te i lung und Anfrage an d ie  für  d ie  Raumordnung und Landesplanung zuständ ige Behörde
is t  gemäß § 1  Abs .4  BauGB er fo lg t .

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l

                                       
Oberbürgermeis ter
                                                                     
D ie  von der  Planung berühr ten Behörden und sonst igen Träger  ö f fent l icher  Be lange s ind
mit  Schreiben vom 24.11.2014 gemäß § 4  Abs.  1  BauGB f rühze i t ig  zur  Abgabe
einer  Ste l lungnahme aufgeforder t  worden.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l
                                       
Oberbürgermeis ter

Die  Behörden und sons t igen Träger  ö f fent l icher  Be lange s ind gemäß § 4  Abs.  2  BauGB mi t
Schre iben vom 07.09.2017 zur  Abgabe e iner  Ste l lungnahme aufgeforder t  worden.

Magdeburg,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                               S iege l

Verfahren

Planungsrechtliche FestsetzungenI

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren i.S.d. BlmSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

2.

Für Wohngebäude sowie Gebäude mi t  Wohn-,  Büro-  und ähnl ichen Arbe i tsräumen s ind Maßnahmen 
des pass iven Schal lschutzes  gemäß DIN 4109 "Schal lschutz im Hochbau" ,  Abschni t t  5 :  
`Schutz gegen Außenlärm` vorzusehen.

2.1

Fassaden vor  Räumen,  d ie  dem Schla fen d ienen,  s ind mi t  scha l lgedämmten Lüf tungsöffnungen
auszusta t ten.

2 .2

Maßnahmen zur Anpflanzung und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

3.

Gemäß den festgesetzten Standor ten im Plante i l  A s ind 12 Laubbäume a ls  Hochstamm,
3 x  verpf lanz t ,  Stammumfang 16 -  18 cm,  zu p f lanzen.

3.1

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)1.

Auf den pr ivaten Verkehrs f lächen besteht  ein  Geh-,  Fahr -  und Le i tungsrecht  für  Ver -  und
Entsorgungsunternehmen,  die  Feuerwehr  sowie Rettungs fahrzeuge.

1.1

Im Fal le  der  Err ich tung von Kel lerbauwerken, Zis ternen oder  ähn l ichen unter i rd ischen Anlagen
sind bau l iche Vorkehrungen gegen von außen drückendes Grundwasser  gem. DIN 18195 vorzusehen.

2.3

Das Grundwasser  dar f  aufgrund der  vorhandenen Belastung n icht  a ls  Brauchwasser  genutzt  werden
(z.B.  Brunnen zur  Bewässerung, Erdwärmebohrungen) .

2 .4

Baugesetzbuch (BauGB) in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 23.  November  2017 (BGBI.  I  S.  3634) .

Verordnung über  bau l iche Nutzung der  Grundstücke (Baunutzungsverordnung -  BauNVO) in  der  Fassung
der  Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.  I  S.  3786)

Verordnung über  Ausarbe i tung von Baule i tp länen und d ie  Darste l lung des Plan inha lts
(Planze ichenverordnung -  P lanZV)  vom 18.  Dezember  1990 (BGBI .  1991 I ,  S.  58) ,  zu le tz t  geänder t  durch
Art ike l  3  des Gesetzes vom 04.  Mai 2017 (BGBI.  I  S.  1057)  mi t  Wirkung vom 13. Mai  2017

Rechtsgrundlagen

Der Vorhaben-  und ersch l ießungsplan a ls  Bestandte i l  des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr .  451-2.1  "Kapel lenstraße West"  wurde
ausgearbe i te t  vom:

Ste inbrecher  und Par tner
Ingenieurgese l lschaf t  mbH
Halberstädter  St raße 40a
39112 Magdeburg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ver fasser

Vorhaben-und Erschließungsplan

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.: 451-2.1 "Kapellenstraße West"
Teil  A:  Planzeichnung

Teil  B:  Text l iche Festsetzungen

Verfahrensvermerke
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